8. Änderung der Hauptsatzung

der Stadt Allendorf (Lumda)
Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl I S. 757)  hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Allendorf (Lumda) am 12. April 2010Gemeindevertretung folgende 8. Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1

§ 5 Ortsbeirat

(1) Für die Ortsteile Climbach und Nordeck-Winnen werden Ortsbezirke nach Maßgabe der §§ 81 und 82 HGO und des Kommunalwahlgesetzes in der jeweils gültigen Fassung errichtet. 

(2) Die Ortsbezirke sind wie folgt abgegrenzt:

Der Ortsbezirk Climbach umfasst das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Climbach.

Der Ortsbezirk Nordeck-Winnen umfasst das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Braunstein.

(3) Der Ortsbeirat besteht

im Ortsbezirk Climbach aus 5 Mitgliedern,

im Ortsbezirk Nordeck-Winnen aus 5 Mitgliedern.

Artikel 2

Diese Änderung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Allendorf (Lumda), den 22. April 2010 

(Hormann), Bürgermeister

